
Satzung des Kindergartenvereines 
 

§ 1 
Name und Sitz 

 
(1) Der Verein trägt den Namen Kindergartenverein Schwarzbach. 
(2) Er hat seinen Sitz in Schwarzbach Lindenplatz 2. 
(3) Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden. 
(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
Zweck 

 
(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
"Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die theoretische und 
praktische Förderung pädagogischer Arbeit mit Kindern. Dabei ist die Tätigkeit des Vereins folgenden 
pädagogischen Grundsätzen verpflichtet: 

- naturnahe, ökologische Bildung und Erziehung 
- inklusive Arbeit    
- individuelles Lernen in allen Elementar- und Bildungsbereichen 

(2) Zur Verwirklichung des Satzungszwecks soll eine von den Eltern selbstverwaltete 
Kindertagesstätte errichtet und unterhalten werden. Die Selbstverwaltung erstreckt sich auf alle 
Angelegenheiten der Kindertagesstätte und hat zum Ziel, die breite Beteiligung der Elternschaft zu 
fördern. Gemäß dem Charakter einer Elterninitiativkita ist die aktive Mitarbeit der Eltern im Kitaalltag 
erforderlich (z.B. bei Putz-, Einkaufs- und Fahrdienst, Begleitung bei Exkursionen, Ausflügen und 
Angeboten, Verwaltung, Arbeitseinsätzen zur Werterhaltung usw.). 
 
 

§ 3 
Selbstlosigkeit 

 
(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
(3) Die Mitglieder erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder bei Aufhebung des Vereins 
keine Anteile des Vereinsvermögens. 
(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
 

§ 4 
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden, die seine Ziele unterstützt (§ 2). 
(2) Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den Vorstand zu richten. 
(3) Über den Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 
(4) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss. 
(5) Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Jahresende möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand unter Einbehaltung einer Frist von 2 Wochen. 
(6) Wenn ein Mitglied gegen die Ziele und Interessen des Vereins schwer verstoßen hat oder trotz 
Mahnung mit dem Beitrag für 1 Jahr im Rückstand bleibt, so kann es durch den Vorstand mit 
sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Rechtfertigung gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann 
Berufung bei der Mitgliederversammlung eingelegt werden. 
 
 



§ 5 
Beiträge 

 
Die Mitglieder zahlen Beiträge nach Maßgabe eines Beschlusses der Mitgliederversammlung (§ 3). 
Zur Festsetzung der Beiträge ist die einfache Mehrheit erforderlich. 
 
 

§ 6 
Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 
 
 

§ 7 
Vorstand 

 
(1) Der Vorstand besteht aus einem Vorsitzenden, zwei Stellvertretern und zwei Beisitzern. 
(2) Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und zwei Stellvertreter. Sie vertreten den 
Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln vertretungsberechtigt. Die 
Vertretungsmacht des Vorstandes ist intern. 
(3) Der Vorstand übt seine Tätigkeit ehrenamtlich aus. Tätigkeiten im Dienst des Vereins können im 
Rahmen des § 3 Nr. 26a Einkommenssteuergesetz (Ehrenamtspauschale) vergütet werden. 
(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf 3 Jahre gewählt. Eine Wiederwahl ist 
möglich. Der Vorsitzende und zwei Stellvertreter werden von der Mitgliederversammlung in einem 
besonderen Wahlgang bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf 
ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre Nachfolger gewählt oder kommissarisch eingesetzt sind und 
ihre Amtstätigkeit aufnehmen können. 
(5) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig, soweit sie nicht einem anderen 
Organ durch die Satzung zugewiesen sind. Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere die  

 Vorbereitung und Durchführung von Mitgliederversammlungen sowie Aufstellung von 
 Tagesordnungen 
 Ausführung von Beschlüssen der Mitgliederversammlung 
 Vorbereitung und Vorlage der Jahresplanung, Haushaltsplan, Buchführung, Erstellen des 
 Jahresberichtes, Personalfragen 
 Beschlussfassung über Aufnahmeanträge / Ausschlüsse von Mitgliedern 

(6) Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich gefasst 
werden, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht. 
(7) Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- und Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
 
 

§ 8 
Mitgliederversammlung 

 
(1) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich einzuberufen. Sie wird vom Vorstand mit 
einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung durch schriftliche Einladung einberufen. 
Die Tagesordnung ist zu ergänzen, wenn dies ein Mitglied bis spätestens eine Woche vor dem 
angesetzten Termin schriftlich fordert und begründet. Die Ergänzung ist zu Beginn der Versammlung 
bekannt zu geben. 
(2) Außerordentliche Mitgliederversammlungen sind zu berufen, wenn das Interesse des Vereins es 
erfordert oder die Berufung von einem Viertel der Vereinsmitglieder unter Angabe der Gründe vom 
Vorstand verlangt wird. 
(3) Der Mitgliederversammlung sind die Jahresrechnung und der Jahresbericht zur Beschlussfassung 
über die Genehmigung und Entlastung des Vorstandes schriftlich vorzulegen. Sie bestellt zwei 
Rechnungsprüfer, die dem Vorstand nicht angehören dürfen, um unangemeldet die Buchführung 
einschließlich Jahresabschluss zu prüfen und über das Ergebnis vor der Mitgliederversammlung zu 
berichten. 
Die Mitgliederversammlung entscheidet ferner über 
a) Aufgaben des Vereins 
b) Beteiligung an Gesellschaften 



 Aufnahme von Darlehen ab 1.000 € 
c) Satzungsänderungen 
d) Auflösung des Vereins. 
 
 

§ 9 
Beurkundung der Beschlüsse 

 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederversammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer der Sitzung zu 
unterzeichnen. 
 
 

§ 10 
Auflösung des Vereins und Vermögensbildung 

 
(1) Für den Beschluss, die Satzung zu ändern oder den Verein aufzulösen, ist eine einfache Mehrheit 
der in der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Beschluss kann nur nach 
rechtzeitiger Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederversammlung gefasst werden. 
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vermögen des Vereins an den DaBEI e.V., der es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige 
Zwecke zur Förderung der Erziehung zu verwenden hat. 
 
 
 
 
Vorstehende Satzung wurde am 28.06.2016 durch die Mitgliederversammlung geändert. 


